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Sportaktivitäten ohne Körperkontakt
Für Einzelpersonen oder in G

ruppen bis 
m

ax. 15 Personen (oder in beständigen 
W

ettkam
pfteam

s) m
öglich.

Trainingsbetrieb m
it m

ehr 
als 15 Personen m

öglich.
Sportaktivitäten m

it Körperkontakt
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Sportaktivitäten ohne Körperkontakt
Für Einzelpersonen oder in G

ruppen
bis m

ax. 5 Personen m
it 

Abstand oder M
aske m

öglich.
Für Einzelpersonen oder in G

ruppen bis 
m

ax. 15 Personen (oder in beständigen 
W

ettkam
pfteam

s) m
öglich.

Trainingsbetrieb m
it m

ehr 
als 15 Personen m

öglich.
Sportaktivitäten m

it Körperkontakt
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Sportaktivitäten ohne Körperkontakt
Athlet*innen Leistungssport 1 
siehe Spalte Leistungsssport.

Für Einzelpersonen oder in G
ruppen 

(Anzahl Teilnehm
ende o!en) m

öglich 
(Kapazität Infrastruktur berücksichtigen).

W
ettkam

pfbetrieb m
it m

ehr 
als 15 Personen m

öglich.

Sportaktivitäten m
it Körperkontakt

Athlet*innen Leistungssport 1 
siehe Spalte Leistungsssport.

Zuschauende
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Sportaktivitäten ohne Körperkontakt
Athlet*innen Leistungssport 1 
siehe Spalte Leistungsssport.

W
ettkäm

pfe m
it insgesam

t 
m

ax. 5 Personen m
öglich. 

Abstand oder M
aske nötig.

Für Einzelpersonen oder in G
ruppen 

(Anzahl Teilnehm
ende o!en) m

öglich 
(Kapazität Infrastruktur berücksichtigen).

W
ettkam

pfbetrieb m
it m

ehr 
als 15 Personen m

öglich.

Sportaktivitäten m
it Körperkontakt

Athlet*innen Leistungssport 1 
siehe Spalte Leistungsssport.

Zuschauende
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Sportanlagen

Skigebiete und andere A
nlagen im

 freien G
elände

…
 heisst auch, 

sich und andere 
schützen

Gültig ab 22. Dezember 2020

Ü
bersicht nationale Vorgaben für organisierte Sportaktivitäten

D
ie Kantone haben die Kom

petenz, die Vorgaben für die Sportaktivitäten anzupassen. Bitte entsprechend im
m

er auch die kantonalen Vorgaben beachten. D
ie folgende 

Tabelle basiert auf den nationalen Bestim
m

ungen gem
äss Covid-19-Verordnung besondere Lage. Stand: 22.12.2020 (Anpassungen und Änderungen vorbehalten). Trainings 

und W
ettkäm

pfe sind nur m
öglich, w

enn dafür Schuztkonzepte bestehen. D
ie vorliegende Ü

bersicht fokussiert auf die Schutzvorgaben bei der e!ektiven Ausübung der 
jew

eiligen Sportaktivitäten. Rund um
 diese Sportaktivitäten gelten selbstverständlich auch alle übrigen Vorgaben gem

äss Schutzkonzept.

  Keine Einschränkungen  |  
  M

it Vorgaben zu Schutzm
assnahm

en  |  
  N

icht zulässig oder starke Einschränkungen bei Form
 der Aktivität

1 
Leistungssportler*innen: Sind Angehörige eines nationalen 
Kaders. D

ie Zugehörigkeit zu einem
 nationalen Kader legt der 

jew
eilige Sportverband, der M

itglied von Sw
iss O

lym
pic ist, fest. 

Sow
eit in einem

 Sportverband keine abschliessenden Kader  
de"niert sind, sind m

it Leistungsportler*innen diejenigen 
Personen gem

eint, die vom
 betre!enden nationalen Verband 

regelm
ässig für die Teilnahm

e an internationalen W
ettkäm

pfen  
in ihrer Sportart und Kategorie selektioniert w

erden.

2 
Lig

en m
it ü

b
erw

ieg
en

d p
rofession

ellem
 Sp

ielb
etrieb

:  
Alle D

am
en- und H

errenteam
s der höchsten Ligen im

 Fussball, 
Eishockey, H

andball, Volleyball, Basketball und U
nihockey. 

Zudem
 die H

errenteam
s der zw

eithöchsten Ligen im
 Fussball 

und Eishockey.  
N

achw
uchs: Für den N

achw
uchsbereich ist die Frage des über-

w
iegend professionellen Spielbetriebs w

ie folgt zu verstehen: 
Eine Liga führt einen überw

iegend professionellen Spielbetrieb, 
w

enn die M
ehrzahl der Akteur*innen über einen «Anstellungs-

vertrag» verfügen und zw
ar ungeachtet der H

öhe der m
it 

diesem
 Vertrag verbundenen Entschädigung. D

am
it "ndet 

diese N
orm

 auch Anw
endung auf einzelne U

-M
annschaften der 

einzelnen Verbände. Prim
är liegt es an den Verbänden, anhand 

der genannten Kriterien diese Ligen zu de"nieren. Spielen 
diese U

-M
annschaften in einer eigenen Liga darf diese ihren 

Spielbetrieb fortsetzen. U
-M

annschaften, die grundsätzlich 
die Voraussetzungen erfüllen w

ürden (Anstellungsvertrag der 
Spieler*innen) aber auf G

rund der generellen Einschränkungen 
des W

ettkam
pfbetriebs keine W

ettkäm
pfe m

ehr bestreiten 
können, dürfen gem

äss den Vorgaben von Art. 6e Abs. 1 Bst. d 
trainieren. H

ierzu zählen z.B. im
 Fussball U

-21 M
annschaften die 

in den überregionalen Ligen spielen.
Verordnung 
des Bundes

Sw
iss O

lym
pic

(Covid-19-D
ossier, «Sport»)


